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Die von den Abgeordneten Dr. PILZ und Genossen am 

5. Oktober 1987 an mich gerichtete Anfrage Nr. 932/J, 

betreffend Gewaltanwendung durch Exekutivbeamte, beantworte 

ich wie fcll:.:lt: 

Die vorliegende Anfrage ist eine aus einer Serie von 

insgesalTlt 59 gleichartigen Anfragen, die von den Abgeordne­

ten Dr. PILZ und Genossen alT! gleichen Tag und mit gleich­

lautendem Text an lTIich gerichtet wurden. Alle diese Anfra­

gen unterscheiden sich lediglich dadurch voneinander, daß 

am Schluß des Anfragetextes lapidare Hinweise auf die 

P.H\1H:Hl oclf~r (hHl Vorfall, auf die l:;:i.<::h d:i.("~ Anfl"<:l~::'f~ b(·:~1.:i"€~ht, 

angefUhrt werden. 

Alle 59 Anfragen haben behauptete übergriffe von 

Organen der Polizei oder Gendarmerie zum Gegenstand, wobei 

sich die maßgeblichen Ereignisse in den Jahren zwischen 

1979 und 1987 zugetragen haben. 

Wenngleich ich selbstverständlich das ~echt der Abge­

ordneten zum Nationalrat, Uber alle Vorg~nge im Bereich 

der staatlichen Vollziehung Aufklärung zu verlangen, kei­

neswegs in Frage stelle, so ruöchte ich gerade ansesichts 

dieser Flut von Anfr~8en doch auch darauf verweisen, daß 

die Beantwortung derartiger Massenanfragen eine enorme und 

äußerst zeitaufwendige Belastung der Verwaltung verursacht 

und diese Belastung insbesondere dann das normale Maß bei 

weitem Uber.taist, wenn sich Anfragen auf lange zurUcklie-
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gende Sachv~rhalte beziehen und daher die Beantwortung 

serade aus diesem Grund überaus komplizierte Nachforschun­
gen el" f ()\"' d (;,)1" t ., 

Ganz allgemein stelle ich fest, daß jeder mir zur 

Kenntnis selahsende angebliche oder tats~chliche Ubergriff 

von Organen der Polizei oder Gendarmerie stets senauest und 

mit hHchstmHglicher Objektivität untersucht wird und daß in 

allen diesen Fällen gesen die beschuldigten Beamten die 

erforderlichen strafrechtlichen und disziplinären Maßnahmen 

sesetzt werden. Ich lese grtißten Wert darauf, daß Anschul­

digungen der geschilderten Art stets von außerhalb des 

Sicherheitsapparates selesenen Instanzen, nämlich von den 

Staatsanwaltschaften bzw. Gerichten, auf ihre StichhältiS­

keit überprüft werden. 

Im einzelnen fUhre ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

Zu A) Am 8.8.1980 wollte ein StaatsbUrger der Vereinigten 

Staaten von Amerika mit seinem PKW in die total 

verparkte Altstadt von Salzburg einfahren. Ein 

Sicherheitswachebeamter versuchte, dies durch eine 

Weisung an den PKW-Lenker abzuwenden, mußte aber, da 

der Lenker geradewegs auf ihn zufuhr, zurückweichen. 

Schließlich stellte der PKW-Lenker sein Fahrzeug 

mitten auf der Fahrbahn vor dem Neutor ab und verließ 

verärgert über die Amtshandlung des Sicherheitswache-' 

beamten mit seiner Beifahrerin das Fahrz~ug. Der 

Beamte forderte d~raufhin ein Abschleppfahrzeug an 

und versuchte, sich mit dem Fahrzeuglenker teils in 

deutscher und teils in englischer Sprache zu verstän­

digen. Erst nach Eintreffen des Abschleppfahrzeuges 

bequemte sich der Lenker, das Fahrzeug an den Fahr-

b ,:l 1'1 nr,~ ncl zu), ~:;on l< (1:.'1'\, U ITI P!" 11 :i, c Il t Vf.~l"l< f.,)h)" !!;b f:.'h i ncl (o;~r' nd 

<:1 b Z \l ~:; t(·:·) 11 (~) n • 

Da sich der Lenker und seine Begleiterin nicht aus­

weispn konnten, wurde vom Journalbeamten deren Vor­

fUhrung zum Kriminaldauerdienst angeordnet. Der 
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Lenker und seine Begleiterin fuhren hinter dem Funk 

streifenwagen mit dem eigenen Fahrzeug zur Bundespo­

lizeidirektion Salzburg~ 

Erst im Gebäude der Bundespolizeidirektion konnte 

festgestellt werden, daß es sich bei den erwähnten 

Personen um die niederländische Prinzessin ehrtstine, 

die Schwester der Ktinigin der Niederlande, und deren 

Gattf?\'l handelt,;;!. 

Nach Identitätsfeststellung entschuldigte sich der 

Polizeidirekter fUr das Einschreiten des Sicherheits­

wachebeamten. Die Beanstandeten verließen die Poli­

z e j. d i , .. (;! I~ t i on. 

Zu B) Ne:i.n. 

Zu C) und D) Entfällt im Hinblick auf Beantwortung der 

Fr'~~3f.~ F.I). 

Zu E) Der Sicherheitswachebeamte wurde von der motorisier­

ten Verkehrsgruppe in das Polizeigefangenenhaus 
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